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E. Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB)
Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) besteht aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken der 27 EU-Staaten. Sitz der Europäischen Zentralbank ist Frankfurt am Main, wo Mitarbeiter aus allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschäftigt werden. Nach der Einführung des Euro trägt die EZB die Verantwortung für die Geldpolitik. Vorrangiges Ziel ist es, die Preisstabilität zu sichern. 
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Das höchste Entscheidungsgremium ist der Rat. Ihm gehören die Mitglieder des EZB-Direktoriums und die neunzehn Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Staaten an, die den Euro eingeführt haben. Den Vorsitz des Rates führt der Präsident der EZB. Die wichtigste Aufgabe des Rates ist es, die Geldpolitik für das Euro-Gebiet festzulegen. 
Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten der EZB, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder des EZB-Direktoriums werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten, die an der Währungsunion teilnehmen, für acht Jahre ernannt. Eine Wiederernennung ist nicht möglich. Das Direktorium führt die Geldpolitik durch, die der Europäische Zentralbankrat festlegt und erteilt den nationalen Zentralbanken die erforderlichen Weisungen. Außerdem bereitet es die Sitzungen des EZB-Rates und die Tagesgeschäfte der EZB vor. Die EU-Organe und die Regierungen der Mitgliedstaaten dürfen nicht versuchen, die EZB oder die nationalen Zentralbanken zu beeinflussen.

Solange nicht alle EU-Staaten an der Europäischen Währungsunion teilnehmen, gibt es ergänzend einen Erweiterten Rat, dem der Präsident und der Vizepräsident der EZB sowie die Präsidenten der Zentralbanken der 27 EU-Staaten angehören.
Die EZB hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Banknoten innerhalb des Europäischen Währungsgebiets zu genehmigen.
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Aufgabe 1
Was gehört zusammen? Verbinden Sie mit Hilfe des Textes und des Schaubildes die Satzteile richtig. 
	1. Der Präsident der Zentralbank von Griechenland ist …

2. Das Europäische System der Zentralbanken besteht aus …

3. Dem ESZB gehören auch die EU-Staaten an, …

4. Wichtigstes Ziel der EZB ist es, ….

5. Der EZB-Rat hat die Aufgabe…
6. Banknoten können nicht von den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, …
	a) der EZB und den 27 nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten
b) die Preisstabilität zu sichern.

c) die den Euro nicht eingeführt haben.
d) Mitglied des Europäischen Zentralbankrates.

e) sondern nur von der EZB ausgegeben werden.

f) die Geldpolitik in der Euro-Zone festzulegen.
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Aufgabe 2
Welche ist die richtige Antwort. Kreuzen Sie an.

	1.
	In welcher Stadt hat die EZB ihren Sitz?

	
	A
	Brüssel
	B
	Frankfurt
	C
	Berlin
	D
	Straßburg


	2.
	Seit wann ist der Euro gesetzliches Zahlungsmittel?

	
	A
	1993
	B
	1999
	C
	2001
	D
	2004


	3.
	In welchem Land ist der Euro heute kein gesetzliches Zahlungsmittel?

	
	A
	Belgien
	B
	Luxemburg
	C
	Österreich
	D
	Schweden


	4.
	Welches Land hat den Euro nicht übernommen?

	
	A
	Großbritannien
	B
	Polen
	C
	Litauen
	D
	Rumänien


	5.
	Wer leitet die Geschäfte der Europäischen Zentralbank?

	
	A
	Kommission
	B
	Ministerrat
	C
	EZB-Rat
	D
	Staats- und 
Regierungschefs


	6.
	Wer gehört nicht zum EZB-Rat?

	
	A
	die Präsidenten der nationalen
Zentralbanken
	B
	Der Präsident des Direktoriums 
	C
	der Vize-Präsident des Direktoriums
	D
	die Finanz-

minister der

EU-Staaten 


	7.
	Wer ernennt die Mitglieder des Direktoriums?

	
	A
	Europäisches

Parlament
	B
	Nationale Regierungen der Euro-Zone
	C
	Ministerrat
	D
	Europäische

Kommission


	8.
	Welches ist das ausführende Organ der EZB?

	
	A
	Nationale Regierungen
	B
	Europäisches
Parlament
	C
	Nationale
Zentralbanken

der Euro-Zone  
	D
	EZB-Rat


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	                                    Verben  mit Präpositionalobjekt

	
	
	

	
	Verb + Präp. + Dat.
	Verb + Präp. + Akk.

	
	
	

	
	abhängig sein von D
	achten auf A

	
	auffordern zu D
	jmdm anworten auf A

	sich
	befassen mit D
	sich aussprechen für / gegen A

	
	beginnen mit D
	beitreten in A

	
	beruhen auf D
	beraten über A

	
	bestehen aus D
	bestehen auf A

	sich
	beteiligen an D
	sich bewerben um A

	
	beteiligt sein an D
	sich einigen auf A

	
	entscheiden zwischen D
	sich entscheiden für/gegen A

	sich
	entschließen zu D
	entscheiden über A

	jmdm
	helfen bei D
	es geht um A

	
	interessiert sein an D
	es handelt sich um A

	
	mitwirken an D
	sich interessieren für A

	sich 
	orientieren an D
	sich kümmern um A

	sich 
	richten nach D
	sorgen für A

	
	stammen aus D
	stimmen für / gegen A

	
	teilnehmen an D
	übertragen auf A

	sich 
	treffen mit D
	verantwortlich sein für A

	
	unabhängig sein von D
	verfügen über A

	
	wählen zu D
	verhandeln mit D über A

	
	
	wachen über A

	
	
	sich wenden an A

	
	
	zuständig sein für A

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	                                  Funktionsverben 

	
	
	

	
	Abkommen schließen                            
	Ziel erreichen /festlegen



	
	Amt aufnehmen                                                                                                   
	

	
	Anfrage richten an A
	

	
	Arbeit aufnehmen
	

	jdm
	Bericht erstatten
	

	
	Bericht erstellen
	

	jdm
	Bericht vorlegen
	

	
	Beschluss fassen
	

	
	Einfluss nehmen auf A
	

	
	Einigung erzielen
	

	
	Entscheidung treffen
	

	
	Entschluss fassen
	

	
	Entwurf annehmen
	

	
	Entwurf ausarbeiten
	

	
	Entwurf vorlegen
	

	
	Gesetz verabschieden
	

	
	Initiative ergreifen 
	

	
	Interesse haben an D
	

	
	Kompromiss schließen
	

	
	Kontrolle ausüben
	

	in
	Kraft treten
	

	
	Kriterien einhalten
	

	
	Kriterien erfüllen
	

	auf
	Kritik stoßen
	

	
	Maßnahmen treffen
	

	
	Rechtsakt erlassen
	

	zum
	Rücktritt zwingen 
	

	
	Verantwortung tragen
	

	
	Verhandlungen abbrechen
	

	
	Verhandlungen abschließen
	

	
	Verhandlungen führen mit D
	

	
	Verordnungen erlassen 
	

	
	Vertrag ratifizieren
	

	
	Vertrag schließen
	

	
	Voraussetzungen erfüllen
	

	
	Vorschlag ablehnen
	

	
	Vorschlag annehmen
	

	
	Vorschlag ausarbeiten
	

	
	Vorschlag erarbeiten
	

	jdm
	Vorschlag unterbreiten
	


                Vorsitz führen

